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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZÜRICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS• BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

19. SEPTEMBER 1931 • ERSCHEINT MONATLICH 25. JAHRGANG • NUMMER 15/16

Inhalt: Eingabe an die kantonsrätliche Kommission zu der Vorlage über die Lehrerausbildung - Aus dem Er-
ziehungsrat, 2. Quartal 1931 — Schulsynode des Kantons Zürich - Sekundarlehrerkonferenz des Kantons
Zürich - Kant. Zürch. Verband der Festbesoldeten.

Eingabe
des Vorstandes der Schulsynode des Kantons Zürich
und des Vorstandes des Zürch. Kant. Lehrervereins zu
der regierungsrätlichen Gesetzesvorlage über die Neu-

Ordnung der Lehrerbildung im Kanton Zürich an den

Kantonsrat zuhanden der vorberatenden Kommission

Hochgeehrter Herr Präsident!
Hochgeehrte Herren Kantonsräte!

Positiv-evangelische Kreise haben unlängst eine
Eingabe an Sie gerichtet, worin die Vorlage zum
Lehrerbildungsgesetz sowohl in ihrer Gesamthai-

tung als in einzelnen Bestimmungen kritisiert, deren
Ablehnung empfohlen und der Ausbau des beste-
henden Seminars vorgeschlagen wird. Die Bedeu-

tung der regierungsrätlichen Lehrerbildungsvorlage
veranlaßt den Vorstand der Zürcher Schulsynode
und den Vorstand des Zürcherischen Kantonalen
Lehrervereins, Ihnen ihre Bemerkungen zu dieser

Eingabe zur wohlwollenden Prüfung zu unter-
breiten.

Die Eingabe ist eingestandenermaßen der Sorge

um das Schicksal des .Evangelischen Seminars Enter-
strajS und um den Nachwuchs an christlichen Leh-
rem entsprungen. Dabei sind unter christlichen
Lehrern nur die Anhänger des positiv-evangeli-
sehen Bekenntnisses verstanden, wie sie das Semi-

nar Unterstraß heranzubilden strebt, einer Rieh-

tung also, die innerhalb unseres Volkes eine Minder-
beit darstellt und die ihr religiöses Leben zum Teil
außerhalb der Landeskirebe pflegt. Dem gegenüber
weisen wir auf die zahlreichen, aus den staatbchen
Lehrerbildungsanstalten hervorgegangenen Lehrer
hin, die am Leben der Landeskirche regen Anteil
nehmen, sich also schon aus diesem Grande eben-
falls Christen nennen dürfen, wenn es ihnen auch
viel weniger schwer werden muß als den Vertretern
eines extremen Bekenntnisses, die in der Verfassung
des Bundes und des Kantons gewährleistete kon-
fessionelle Neutralität unserer Staatsschule zu
achten. Die Sorge um den Nachwuchs christlicher
Lehrer ist daher unbegründet.

Ebenso unstichhaltig ist die Behauptung der
Eingabe, das neue Lehrerbildungsgesetz schaffe eine
die Freiheit der Überzeugung gefährdende Mono-

polstellung des Staates hinsichtlich der Lehrer-
bildung. In einer Zeit wie der heutigen, da auf
religiösem, politischem und sozialem Gebiet immer
tiefere Gegensätze in unserem Volke klaffen, ist es

zwar für den Staat eine Lebensfrage, die innere
Einheit der Schule zu erhalten, damit die heran-
wachsende Jugend eine Stätte finde, wo sie über
alle Gegensätze hinweg die tatsächliche Einheit
unseres Volkes täglich erleben kann. Es wäre daher
sehr wohl zu verstehen, wenn der Staat die gesamte
Ausbildung der Lehrer dieser Schule in die eigene
Hand nehmen wollte. Aber die zur Beratung ste-
bende Vorlage begnügt sich damit, nur den A6-
sck/ujS, die eigentliche Beru/s&ildung, zu verein/ieit-
liehen. Zur Pädagogischen Mittelschule umgestaltet
und eventuell mit dem Freien Gymnasium Zürich
vereinigt, wird also das Seminar Unterstraß über
seine Zöglinge auch weiterhin in einem Alter ver-
fügen, das für die entscheidenden Eindrücke wohl
am empfänglichsten ist. Es kann diese Zöglinge
auch als Schüler des Pädagogischen Instituts bei
sich beherbergen und damit die Berührung mit der
Außenwelt auf das Mindestmaß beschränken, wenn
es dies für Menschen, die zu lebendiger Wirksam-
keit in dieser Außenwelt berufen sind, als erziehe-
risch wertvoll erachtet. Überdies steht es nach
Artikel 11, Absatz 5 der Vorlage jedem Schüler des

Pädagogischen Instituts frei, an der theologischen
Fakultät seine rebgiösen Interessen besonders zu
pflegen. Angesichts dieser Sachlage zeugt es von
kleinem Glauben an die Kraft der eigenen Über-

zeugung und von großem Mangel an dem erziehe-
risch doch unerläßhehen Vertrauen zu den Zog-
bngen, wenn die dem Evangebschen Seminar Unter-
Straß nahestehenden Kreise von der Einrichtung
eines obligatorischen Pädagogischen Instituts eine
seebsche Gefährdung der Zöglinge befürchten. Übri-
gens vertrauen auch diese Kreise ihre Kinder zum
Studium der Medizin, der Rechtswissenschaft, zur
Vorbereitung auf das höhere Lehramt und auf das
Sekundarlehramt der staatbchen Hochschule an,
ohne sich dabei gegen ein „Monopol" des Staates zu
ereifern, obschon es sich hier grandsätzbeh um
nichts anderes handelt als bei der abschließenden
Stufe der Lehrerbildung.

57



Läßt sich die geplante, wenigstens teilweise Ver-
einheitlichung der Lehrerbildung aus dem Wesen

unserer Volksschule heraus rechtfertigen, so drängt
sie sich zur .Regulieru/ig des LeÄrernac/iJcucAses

geradezu gebieterisch auf. Die Zeiten des Lehrer-
Überflusses sind noch in unser aller Erinnerung. Die
davon unmittelbar Betroffenen haben auch heute
noch in verschiedener, namentlich in ökonomischer
Hinsicht darunter zu leiden. Einseitig für einen
bestimmten Beruf ausgebildet, fällt es dem jungen
Lehrer schwer, auf anderem Gebiet eine ihm zu-
sagende Tätigkeit zu finden, um so schwerer, als

erfahrungsgemäß die Zeiten des Lehrerüberflusses
mit solchen allgemeiner wirtschaftlicher Depression
zusammenfallen. Dem Staate erwächst dann die
Aufgabe, unter Aufwendung erheblicher Mittel die
Not der jungen Lehrer durch Errichtung von Hilfs-
vikariaten usw. zu lindern. Die Vorlage will und
muß hier gründlich vorbeugen. Sie tut es, indem sie
den Abschluß der Lehrerbildung ganz in die Hand
des Staates legt, wodurch diesem ein wneingesc/iränfc-
tes fControllreclif üier die Aie/wr geschobene Anstalt
namentlich auch hinsichtlich der Zahl der au/zu-
nehmenden Schüler zusteht. Im besonderen dienen
diesem Zwecke die §§ 6, 14 und 17.

Die Regelung des Lehrernachwuchses ist übri-
gens nicht neu. Das Unterrichtsgesetz von 1859,
dessen Abschnitt über die Lehrerbildung durch die
Vorlage ersetzt werden soll, bestimmt bereits, daß
der Erziehungsrat jedes Frühjahr die Zahl der ins
Seminar Aufzunehmenden festsetze. Aul die später
gegründeten Seminarien Unterstraß und Zürich
wurde diese Bestimmung aber nicht angewendet.
So ergibt sich die zum mindesten seltsame Tatsache,
daß /ür das private Seminar UnterstrajS auch in
Zeiten des EeÄrerüfcerJlusses in der Aufnahme der

Zöglinge keine gesetzlichen Schranken bestehen, wäh-
rend der Staat den jungen Leuten aus dem Kanton
seine Anstalt verschließen muß, auch wenn sie die

Aufnahmeprüfung bestanden haben. Diese sach-
lieh nicht gerechtfertigte Vorzugsstellung der pri-
vaten Anstalt gegenüber der staatlichen soll nun
aufgehoben werden.

Die Eingabe zeigt für die Maßnahmen gegen den
Lehrerüberfluß keinVerständnis. Sie vermag im § 14,
welcher der kantonalen Erziehungsbehörde die Be-
fugnis einräumt, die Zahl der Schüler festzusetzen,
die aus den privaten und kommunalen Vorherei-
tungsanstalten ins Pädagogische Institut aufgenom-
men werden können, nichts anderes als eine „vexato-
rische Ausnahmemaßregel" gegen die positiv-evan-
gehsche Anstalt zu erblicken. Sie übersieht dabei,
daß nach §6 die Schüler der staatlichen Anstalt schon

heim Eintritt in die Pädagogische Mittelschule einer
ähnlichen Bestimmung unterstehen. Diese auch auf
private Anstalten anzuwenden, wie es eigentlich
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zweckmäßig wäre, geht wohl aus rechtlichen Grün-
den nicht an. So muß sich der Staat damit begnü-
gen, diesen Anstalten gegenüber die Zahl der Auf-
nahmen ins Pädagogische Institut zu regeln, wie es

§ 14 vorsieht. Würde dieser Paragraph aufgehoben,
so könnte ein von der staatlichen Vorbereitungs-
anstalt Zurückgewiesener in die private eintreten,
und es gäbe vorbehaltlich § 17 keine Möglichkeit
mehr, ihm das Wahlfähigkeitszeugnis vorzuenthal-
ten. Damit würde § 6, umgangen, und es wäre wieder
eine auf die Dauer unerträgliche Vorzugsstellung
der privaten Anstalten gegenüber den staatlichen
geschaffen. Der kantonalen Erziehungsbehörde aber
wäre jede wirksame Waffe zur Verhütung des

Lehrerüberflusses entwunden. Die Unzukömmlich-
keit, die darin besteht, daß die Abiturienten der
privaten Anstalten nicht ohne weiteres zum Päda-
gogischen Institut zugelassen werden, wird da-
durch, daß das Abgangszeugnis der Pädagogischen
Mittelschule auch den Zutritt zu anderen Studien
ermöglicht, bedeutend gemildert. Wenn übrigens
die privaten Anstalten aus Zweckmäßigkeitsgrün-
den sich über die Zahl der Aufnahmen mit den
staatlichen Behörden ins Einvernehmen setzen
wollen, steht dem unseres Erachtens nichts ent-
gegen. Der § 14 gäbe den staatlichen Behörden bei
diesbezüglichen Verhandlungen die ihnen zukom-
mende Stellung, während sie ohne ihn ganz von der
Loyalität der privaten Anstalten abhängig wären.

Ebenso unhaltbar wie die Kritik am § 14 ist die
Behauptung der Eingabe, der § 13 c begünstige die
Abiturienten der vom Bunde anerkannten Mittel-
schulen gegenüber den privaten Anstalten. Ange-
sichts der dort festgesetzten Vorbedingungen (Prü-
fung in den Kunstfächern und in Handarbeit) und
der zu deren Erfüllung notwendigen finanziellen
Aufwendungen werden die zürcherischen Gymna-
siasten und Oberrealschüler, die sich dem Lehrer-
berufe zuwenden wollen, zahlenmäßig gar nicht
mehr ins Gewicht fallen. Gegen die außerkantonalen
Abiturienten bildet § 17 (zürcherisches Bürgerrecht
oder mindestens fünfjährige Niederlassung im Kan-
ton Zürich) eine wirksame Schranke. Und wenn trotz
allem einmal geschähe, was die Eingabe so sehr zu
fürchten scheint, nämlich, daß ein im Kanton
Zürich verbürgerter oder seit fünf Jahren nieder-
gelassener Katholik auf dem Umweg über Schwyz
oder Einsiedeln in den kantonalen Lehrkörper
hineingerate, so würde er nur von einem Rechte
Gebrauch machen, das die positiv-evangelischen
Kreise seit langem für sich in Anspruch nehmen.

Die Eingabe behauptet ferner, der Zugang zum
Pädagogischen Institut sei den außerkantonalen
Schülern der Vorbereitungsanstalt verwehrt. Dies
ist unrichtig.-Unter dem selbstverständlichen Vor-
behalt von § 13 steht ihnen das Institut ohne wei-



teres offen. Sie werden auch zur Abgangsprüfung
zugelassen und haben damit die Möglichkeit einer
Anstellung in ihrem Heimatkanton, falls dieser die
bei uns geholte Ausbildung als genügend erachtet.
Das zürcherische Wahlfähigkeitszeugnis freilich
bleibt ihnen zur Verhinderung des Lehrerüher-
dusses vorenthalten. Wenn sich die Eingabe hier-
über beschwert, so tritt sie wiederum für eine unseres
Erac/ifens unanne/tm&are Vorzugsstellung der pri-
raten Anstalten gegenüber den staatlichen ein, die

ja nach § 17, wie übrigens heute schon, der
gleichen Einschränkung unterstehen. Daß die Auf-
hebung dieser Einschränkung im Interesse des

Kantons Zürich liege, wie die Eingabe glaubt, ist
nicht erwiesen. Der Kanton Zürich ist bis heute mit
seinen eigenen Kräften ausgekommen.

Wie schon eingangs erwähnt, beschränkt sich die

Eingabe nicht aufdie Kritik einzelner Bestimmungen
der Vorlage; sie verwirft diese als Ganzes. Wer hier
objektiv werten will, muß sich zunächst fragen:
„Über jcelcAes Rüstzeug mujß der Lehrer rer/ügen, um
den unterrichtlichen und erzieherischen Au/gaben der

heutigen Schule genügen zu können ?" Die Antwort
auf diese Frage bildet die Grundlage für die Aus-
wähl der Lehrkräfte, für Programm und Aufbau
der Lehrerbildung. Eine objektive Wertung beruht
also auf den Bedürfnissen des Lehrerberufes. Die
Eingabe geht den umgekehrten Weg. Ihr liegt
die möglichst unveränderte Erhaltung des Seminars
l/hterstrajß zunächst am Herzen. Alles andere hat sich
diesem Hauptmoment unterzuordnen. Anders bliebe
die erstaunliche Umschreibung der Aufgaben und
Erfordernisse des Lehrerberufes, wie sie sich auf den
Seiten 6/7 der Eingabe findet, durchaus unerklär-
lieh. Darnach hat der Lehrer „die Kenntnisse und
Fertigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind,
um auch die einfachst begabten jungen Menschen
für die Erlernung eines Lebensberufes auszu-
rüsten." Äußerlicher, materialistischer läßt sich das
Ziel unserer Volksschule nicht umschreiben. Oder
offenbart sich hier wirklich die wahre Gesinnung
der Kreise, die der Eingahe nahestehen? Dann wäre
sie sich gleich geblieben seit jenen Tagen, da sie

- vor bald 100 Jahren - die Entwicklung unserer
Volksbildung schon in ihren Anfängen bedroht hat.

Nicht dieser Geist soll in unserer Schule herrschen.
Im kantonalen Lehrplan von 1905, der noch heute
gilt, heißt es:

„Die Volksschule ist die vom Staat errichtete
gemeinsame Erziehungs- und Bildungsanstalt der
Kinder aller Volksklassen. In Verbindung mit
dem Elternhaus bezweckt die Volksschule die
harmonische körperliche und geistige Ausbildung
des Kindes zu einer möglichst einheitlichen,
lebenskräftigen Persönlichkeit.

Die Volksschule bildet den Körper... Sie bil-
det den Verstand... Sie bildet Gemüt und
Charakter... Sie legt den Grund der Befähigung
zur Selbsterziehung im Sinne der Forderungen
der Aufklärung, der Humanität und der Toleranz.

So ist die Volksschule eine Stätte allgemeiner
Menschenbildung."
Wer in diesem Geiste wirken will, dem können

„die gründliche Kenntnis der Handgriffe und tech-
nischen Methoden" und „ein solides Wissen im
Gebiete des Unterrichts, welchen er zu vermitteln
hat" nicht genügen, auch wenn er alle persönlichen
Voraussetzungen zum Lehrerberuf vollkommen in
sich vereinigt. Es handelt sich ja um ein Bilden, um
ein Recken und Entwickeln der kindlichen Krä/te.
Hiezu bedarf es einer gründlichen Kenntnis der
leiblichen und seelischen Entwicklungsvorgänge im
Kinde und eines umfassenden Verständnisses seiner
Umwelt. Der Lehrer muß fähig sein, die von ihm
angewandten Methoden in ihrem Wesen zu ver-
stehen, andere Methoden kritisch zu prüfen, sich

selbständig eine Methode zu schaffen. Nun haben
die letzten Jahrzehnte das Wissen um die körper-
liehe und geistige Entwicklung des jungen Menschen

gewaltig bereichert, und in allen Kulturländern ist
man bemüht, dieses Wissen für Erziehung und
Unterricht fruchtbar zu machen. Anderseits ver-
mehrt das moderne Leben die Gefahren, die dem
Kinde drohen, und erschüttert zugleich den Rück-
halt, den es früher in seiner natürlichen Lebens-

gemeinschaft gefunden hat. Dadurck erstehe« der
Schule namentlich in erzieherischer Hinsicht neue,
grojSe An/gaben und Verantwortungen. Soll der
Lehrer sie zu tragen imstande sein, so braucht er
neben den Gaben des Gemütes und des Charakters,
die ja erst den wahren Lehrer machen, ein um-
fassendes Wissen, einen kritisch geschulten Geist
und ein sicheres berufliches Können.

Auch die Eingabe gibt zu, daß die heutige Aus-

bildung diesen Anforderungen nicht mehr genügen
kann. Während aber die Gesetzesvorlage auf Grund
einläßlicher Studien über die Bedürfnisse des

Berufes nicht nur eine Verlängerung, sondern auch
eine zweckmäßige Organisation der Lehrerbildung
postuliert, schlägt die Eingabe im Bestreben, das

Evangelische Seminar Unterstraß möglichst unver-
ändert zu erhalten, einfach ein fünftes Seminar-

jähr vor. Den näheren Aufschluß darüber, ob und
wie damit den Bedürfnissen der Ausbildung Genüge

getan sei, bleibt sie schuldig und geht dafür auf
einige Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen
der Vorlage ein.

Die Gesetzesvorlage fordert eine Pädagogische
Mittelschule, die an die zweite Klasse der Sekun-
darschule anschließt und 4% Jahreskurse um-
faßt, sowie ein abschließendes Berufsstudium
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von zwei Jahren. Das bedeutet gegenüber der
heutigen Seminarbildung eine FerZängerung der
totalen yius&iMuragsjzeit um 1% Jahre, gegenüber
dem seit 1907 gangbaren Weg durch Mittelschule
und zweisemestrigen Universitätskursus eine Fer-
Zängerung um ein Jahr, also um den Zeitraum, den
auch die Eingabe der positiv-evangelischen Kreise
als unerläßlich erachtet.

Gewiß erfordert die Verlängerung der Ausbil-
dungszeit finanzielle Opfer. Aber ohne Opfer läßt
sich kein fortschrittliches Werk schaffen. Sie be-

wegen sich übrigens für den Staat in erträglichen
Grenzen. Sorgfältige Berechnungen führen auf
die Summe von 100 000 Franken jährlich. Wenn
wir uns daran erinnern, daß das Zürcher Volk jüngst
dem Gesetz über den hauswirtschaftlichen Unter-
rieht zugestimmt hat, das 250 000 Franken jährlich
erfordert, so ist der Opferwilligkeit unseres Volkes
für den zeitgemäßen Ausbau der Lehrerbildung
wohl nicht zu viel zugemutet. Die Mehrkosten, die
dem einzelnen Kandidaten erwachsen, werden durch
die reichlichen Zuschüsse, wie sie das Regulativ
über die Erteilung von Studienunterstützungen an
Schüler der kantonalen Mittelschulen vom 23. De-
zember 1930 vorsieht, ganz erheblich gemildert.

Was den nsch/ujß an die zweite Klasse der Sefcun-
darschule anbetrifft, so ist er für die kantonale
Handelsschule und die Oberrealschule, die heute
schon einen ansehnlichen Teil der künftigen Lehrer
unseres Kantons zu ihren Schülern zählt, schon

lange Gesetz. Angesichts unserer günstigen Ver-
kehrsverhältnisse wird die Zahl derer, die deswegen

vorzeitig das Elternhaus verlassen müssen, nicht
erheblich werden, namentlich dann nicht, wenn die
Vorbereitungsanstalten in den beiden leicht zu
erreichenden Städten liegen. Durch zweckmäßige
Gestaltung des Stundenplanes läßt sich der mit der
Bahnfahrt verbundene Zeitverlust auf ein Mindest-
maß beschränken. Die Bedenken moralischer Natur,
welche die positiven Kreise hinsichtlich eines Auf-
enthaltes der jungen Leute in Bahnhöfen und
Zügen zu hegen scheinen, können wir nicht teilen.
Sie sind übrigens merkwürdigerweise gegenüber der
viel größeren Zahl der anderen Mittelschüler, die
heute schon täglich ihren Schulort per Bahn er-
reichen müssen, noch nie geltend gemacht worden.
§ 5 läßt übrigens die Möglichkeit des Übertrittes
aus der dritten Klasse der Sekundärschule in die
zweite Klasse der pädagogischen Mittelschule offen.

Durch den Übertritt intelligenter Schüler aus
der zweiten Klasse der Sekundärschule in die
Mittelschule wird die Qualität der dritten Klasse

allerdings herabgesetzt. Die verhältnismäßig ge-
ringe Zahl der Lehramtskandidaten aus dem ganzen
Kanton fällt aber weit weniger ins Gewicht als die
viel größere Zahl der Schüler, die - was schon seit

Jahren geschieht — aus der zweiten Klasse an die
übrigen lateinlosen Mittelschulen (Handelsschule,
Oberrealschule) übertreten. Die Sekundarlehrer-
schaft ist sich bewußt, daß die Schule um der
Schüler willen da ist und nicht umgekehrt. Sie ist
dahçr mit dem Anschluß der Pädagogischen Mittel-
schule an die zweite Klasse der Sekundärschule ein-
verstanden.

Die in der Eingabe erhobene Befürchtung, der
Anschluß an die zweite Klasse wie die ganze Neu-

regelung der Lehrerbildung überhaupt gefährde
den Lehrernachwuchs aus ländlichen Kreisen, wird
durch die Tatsache widerlegt, da/3 gerade die küre/-
tigen Lehrer aus dem doch vorwiegend häuerZichen

nördlichen KanfonsteiZ heute schon den JFeg üher
OherreaZschuZe und Universität gehen.

Für die Frage der Berufswahl ist diese Früher-
legung von sehr geringer Bedeutung. Der 15Jährige
steht wie der 14Jährige noch im Pubertätsalter, in
einem Stadium also, dessen besondere Gefühlslage
eine objektive Wertung der Faktoren, die eine rieh-
tige Berufswahl bestimmen sollen, sehr erschwert.
Dagegen ist es eine der vornehmsten Auswirkungen
der Vorlage im Sinne wahrer Humanität, daß sie

dem jungen Menschen die Freiheit der Berufswahl
in einem weiten Bezirke bis zum 19. Altersjahr
wahrt. Gleichzeitig können an sich vielleicht wert-
volle, aber für den Lehrerberuf ungeeignete Kräfte
viel leichter von der Volksschule ferngehalten wer-
den als heute. (Siehe § 2 der Gesetzesvorlage.) Daß
ihr geeignete Kräfte infolge der vermehrten intel-
lektuellen Anforderungen verloren gehen könnten,
müssen alle diejenigen bezweifeln, die nicht der
schon beleuchteten Auffassung der Eingabe über
Lehrerberuf und Volksbildung huldigen. § 3 der
Vorlage gibt überdies Gewähr, daß die Pädagogi-
sehe Mittelschule durch Pflege der Kunstfacher
und geeignete Auswahl der wissenschaftlichen
Fächer die besonderen Bedürfnisse der Lehrer-
bildung in weitgehendem Maße berücksichtigt und
sich dadurch 'wesentlich von den anderen Mittel-
Schultypen unterscheidet. An den für sie vorgesehe-
nen Unterrichtsstoffen soll der Charakter und der
Intellekt des Zöglings so weit entwickelt werden,
daß er für eine zeitgemäße beruflich-pädagogische
Ausbildung und damit auch für anderweitige akade-
mische Studien reif ist. Daß eine solche Reife die
Vorbedingung einer wirklich gedeihlichen Einfüh-

rung in die Pädagogischen Fächer und vor allem in
die Schulpraxis darstellt, wird von allen Lehrern
dieser Fächer bestätigt.

Das hiefür zu schaffende Pädagogische Institut
ist als eine Beru/sscZiuZe mit streng geregeZtem Stun-
denpZan gedacht. Denn ein freies akademisches
Studium verbietet sich schon angesichts der knap-
pen zur Verfügung stehenden Zeit. Die größte Auf-
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merksamkeit wird auf die praktische Ausbildung
der Kandidaten gerichtet, und die praktischen Be-
dürfnisse 6ind es, die den Maßstab bei der Auswahl
der theoretischen Unterrichtsfächer bilden. Mit der
Universität steht das Institut nur insofern in loser
Verbindung, als seine Schüler dort diejenigen allge-
meinen Vorlesungen und Übungen besuchen, die
sich hiefür besonders eignen. Dos ist schon aus
ökonomischen Gründen zweckmäßig : der Kanton
kann es sich so ersparen, diese Vorlesungen am
Pädagogischen Institut besonders anordnen und
bezahlen zu müssen. Lernt auf diese Weise der
Kandidat die Ergebnisse der Forschung an der
Quelle kennen, so ist dennoch nicht zu fürchten, er
werde statt zum Lehrer zum Gelehrten werden.
Die intensive und konzentrierte Schulung in den
speziellen Fächern am Pädagogischen Institut und
vor allem die innige Verbindung mit einer ausge-
dehnten Schulpraxis werden das nötige Gleich-
gewicht schaffen.

Führende Pädagogen der übrigen Kantone ver-
folgen die zürcherische Reformbewegung mit Inter-
esse und verständnisvoller Sympathie. Basel hat
ihre Grundgedanken vor einigen Jahren noch wei-
tergehend verwirklicht, als es bei uns geplant ist.
Die Behauptung der Eingabe, das Vorgehen unseres
Kantones führe zu einer Isolierung von den anderen
Kantonen, ist daher unhaltbar. Wenn infolge vor-
übergehender Unterschiede für das Evangelische
Seminar Unterstraß ein doppeltèr Lehrgang not-
wendig würde, so ließe sich angesichts der Opfer-
Willigkeit der positiv-evangelischen Kreise, viel-
leicht in Verbindung mit dem Freien Gymnasium
Zürich, das der gleichen religiösen Richtimg dient,
diese Schwierigkeit sicherlich überwinden.

Es bleiben noch einige Gefühlsmomente zu be- •

leuchten, welche die Eingabe gegen die Gesetzes-

Vorlage ins Feld führt. Man wirft der Vorlage vor,
sie wolle oben hinaus und gebe dem Lehrer eine

Bildung, die ihm das Herabsteigen zu den Kindern,
die Einordnung in einfache Verhältnisse erschwere,
ihn also innerlich hochmütig mache. Dieses Argu-
ment haben gewisse Kreise immer angeführt, um
die Ausdehnung und Vertiefung der Bildung der-
jenigen Volksschichten, aus denen nach der Ein-
gäbe die Lehrer hervorgehen, zu verhindern. Die
Erfahrung widerlegt dieses Argument, ffakre Ein-
sieht macht feeseheiden. Die ausreichende Bildimg
hindert den Pfarrer, den Arzt, den Sekundarlehrer
nicht, sich in den Dienst des Volkes zu stellen und
mit ihm zu leben. Warum sollte es heim Primär-
lehrer anders sein? Auch in dieser Hinsicht redet
übrigens die Erfahrung: die 337 Lehrer, die bisher
durch die Mittelschule und die Universität ge-
gangen sind, haben sich ebenso gut in ihre Aufgabe
hineingefunden wie ihre Kollegen aus dem Seminar.

Die Eingabe läßt durchblicken, es handle sich
hei der zürcherischen Lehrerbildungsreform um eine

aus dem Ausland hereingetragene Modeströmung,
die ihre Probe noch nicht bestanden habe. Dem

gegenüber erinnern wir an die Siebersche Gesetzes-

vorläge, die schon vor bald 60 Jahren, der Zeit weit
vorgreifend, ähnliche, ja noch weitergehende Be-

strebungen verwirklichen wollte. Der Grundge-
danke der Reform, nämlich die Trennung von
Berufs- und Allgemeinbildung, ist im Kanton
Zürich seit 1907 provisorisch verwirklicht. Der cor-
Ziegerede Erettcur/ ist also keire Sprung ires Uregeieisse,

sondern die zieeckmäjSige Ausgestaltung einer im
Prinzip au/ unserem Boden schon bestehenden Ein-
richtung. Wenn im Ausland ähnliche Tendenzen
wirken, so können sie uns nicht Vorbild, sondern nur
Bestätigung unserer eigenen Auffassung sein. Die
Vergleichsmöglichkeit mit diesen ausländischen Be-

strebungen beschränkt sich übrigens auf den Grund-
satz der Trennung von Berufs- und Allgemeinbil-
dung. Von einer weiteren Parallele kann nur spre-
chen, wer die ausländischen Bestrebungen nicht
näher kennt.

Die Eingabe sucht das Mißtrauen gegen den
Gesetzesentwurf auch dadurch zu wecken, daß sie

ihn als ein Werk der Lehrerschaft hinstellt, das

ihren Standesinteressen über Gebühr diene. Gewiß

ist der Anstoß zur Lehrerbildungsreform von der
Lehrerschaft ausgegangen. Das ist aber weiter
nicht verwunderlich; denn sie in erster Linie muß
die Mängel der heutigen Ausbildung spüren. Man
könnte ihr den Vorwurf einer Pflichtvergessenheit
nicht ersparen, täte sie nicht alles, um diese Mängel
zu beheben. Sie hat zwar nicht den formulierten
Entwurf, wohl aber dessen grundlegende Gedanken
seit Jahren in vielen Versammlungen besprochen.
Die Kantonale Schulsynode von 1926 stimmte den
Richtlinien des früheren Erziehungsdirektors Dr.
H. Moußon fast einmütig zu; die Synode von
Winterthur im Jahre 1929 bezeugte ebenso ein-

stimmig ihr Einverständnis mit den auf Grund dieser
Richtlinien ausgearbeiteten Lehrplänen. In beiden
Versammlungen kamen die der positiv-evangeli-
sehen Eingabe nahestehenden Kreise zum Wort.
Die Presse hat über diese Verhandlungen immer ein-
läßlich berichtet und zum Teil bereits Stellung be-

zogen. Der Vorwurf, die Angelegenheit sei von
einem kleinen Kreise Interessierter sozusagen als

Geheimnis behandelt worden, ist daher nicht be-

rechtigt. Wir glauben, die sachliche Notwendigkeit
der Reform so ausreichend dargetan zu haben, daß

wir uns gegen eine Unterschiebung standespoli-
tischer Spekulationen nicht noch besonders zu ver-
teidigen brauchen. Die neue Lehrerbildung for-
dert von der Lehrerschaft zunächst Opfer. Eine
finanzielle Besserstellung als Ausgleich für diese
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Opfer ließe sich mit Recht erst dann durch den Hin-
•weis auf die verlängerte Ausbildung begründen,
wenn schon eine größere Anzahl von Lehrkräften
nach dem neuen Gesetz ausgebildet und im Amte
tätig wäre. Das kann aber erst nach einer Reihe
von Jahren der Fall sein, da bei einer Annahme des
Gesetzes z. B. im Jahre 1932 erst 1938 oder 1939
die ersten auf die neue Art ausgebildeten Lehrer in
die Praxis übertreten. Und auch dann steht es dem
Volke immer noch frei, die Berechtigung der Gründe
und damit eine Veränderung der Besoldung anzuer-
kennen oder abzulehnen. Im übrigen können früher
oder später Gründe von ganz anderem Gewicht zu
einer Änderung der Lehrerbesoldungen nötigen. Was
die Hebung ihrer sozialen Stellung betrifft, gibt sich
die Lehrerschaft keinen Illusionen hin. Sie weiß,
daß diese Stellung von ganz anderen Faktoren be-
stimmt wird als von einer Verlängerung der Ausbil-
dungszeit um 1 bis 1% Jahre. Und schließlich ist
der/ormuherte Enfwui^* row der yfu/sichîsfcommission
des Kantonalen Le/irerseminars, rom ErzieAungsrat
und rom Regierungsrat ausgearbeitet und gufgefteissen
worden. Es sind also Männer an diesem Werk be-

teiligt, die zum Teil seit Jahrzehnten im öffentlichen
Leben stehen und denen das Vertrauen entgegen-
gebracht werden darf, daß sie sich nicht schützend
vor unberechtigte Forderungen der Lehrerschaft
stellen.

Dieser letzte Umstand gibt uns die Zuversicht-
liehe Hoffnung, auch in der kantonsrätlichen Kom-
mission und im Plenum des Rates werde die sach-
liehe Einstellung über die gefühlsmäßige Herr
werden, und auch das Volk werde erkennen, daß
es sich beim vorliegenden Gesetzesentwurf nicht
um eine bloße Lehrerangelegenheit, sondern um
seine ureigene Sache handelt. Eine solche Einsicht
würde den Optimismus der Männer, die vor 100
Jahren unsere Volksschule gegründet haben, aufs
schönste rechtfertigen.

Gestützt auf obige Ausführungen empfehlen wir
Ihnen, auf die regierungsrätliche Gesetzesvorlage
einzutreten, den Gegenvorschlag der positiv-evan-
gelischen Kreise aber und die Abänderungen ein-
zelner Bestimmungen, wie sie sich aus den Aus-
führungen ihrer Eingabe ergeben, abzulehnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Für den Vorstand
der Schulsynode des Kantons Zürich:

Der Aktuar: Der Präsident:
EmiZ KeZZer. Dr. Hans ScAäZcAZin.

Für den Vorstand
des Zürcher, Kant. Lehrervereins:

Der Aktuar : Der Präsident :

UZricA Siegrist. EmiZ Hardmeier.

Zürich, den 5. September 1931.

Aus dem Erziehungsrat
2. Quartal 1931

Auch im zweiten Quartal des Jahres 1931 trat der
Erziehungsrat nur zu zwei Sitzungen zusammen. Sie
fanden statt am 13. April und 28. Mai. Aus den Ver-
handlungen mag hier außer dem, was im „Amtlichen
Schulblatt" bereits mitgeteilt worden ist, noch folgen-
des von Interesse sein:

1. Vach dem von der Kantonalen Maturitäts-
kommission erstatteten Bericht über die Jfaiwriläte-
prü/nngrew des Frühjahrs 1931 beteiligten sich an den
an der Universität abgehaltenen Prüfungen 25 Kandi-
daten, von denen 22 das Maturitätszeugnis erhielten.
Die Ergänzungsprüfungen bestanden 13 von den 14
Kandidaten. Von den insgesamt 35 Kandidaten stam-
men 17 aus dem Kanton Zürich und 18 aus der übrigen
Schweiz. Bei den eidgenössischen Maturitätsprüfungen
an der ersten Abteilung der Töchterschule der Stadt
Zürich, die nun zum zweiten Male an der Schule selber
abgenommen worden waren, erreichten alle 37 Teil-
nehmerinnen das Ziel.

2. Die Bewilligung zur Ein/iiAriiMg des Hauswirt-
scAa/tticAera Unterrichtes an ihren Schulen suchten nach
und erhielten die Schulpflegen von Mettmenstetten,
Wiesendangen, Neftenbach und Stäfa.

3. Die staadiche Ehrengabe von 2Ö0 Franken erhielt
nach 45jährigem Schuldienst Primarlehrer Albert Bär
in Dickbuch und ebenso Frau Anna Haubensack-
Steinemann in Zürich 4 in Würdigung ihrer 47jährigen
Dienste als Arbeitslehrerin. Dieser Gratifikation, die
nach Beschluß des Erziehungsrates vom 8. Mai 1912
den Primär- und Sekundarlehrern ausgerichtet wurde,
sollen nun künftig auch die Arbeits- und Haushaltungs-
lehrerinnen, die nach 45jähriger Amtstätigkeit zurück-
treten, teilhaftig werden.

4. Am Techwihum in fFiwterthwr bestanden im Früh-
jähr 1931 30 Kandidaten die HipZomprü/uwgr als Bau-
techniker, 5 als Tiefbautechniker, 44 als Maschinen-
techniker, 19 als Elektrotechniker, 4 als Chemiker und
9 im Handel.

5. Erwähnt sei, daß an der Primarschule Ober-
winterthur und an der Sekundärschule Brüttisellen je
eine neue Lehrstelle und an der Primarschule Alt-
Stetten zwei neue LeAraZeZZew errichtet wurden.

6. Für die Prüfung der Lösungen der für die Schul-
jähre 1929/30 und 1930/31 für die Volksschullehrer
gestellten Preisan/gabe „Die erzieherische Einwirkung
des Volksschullehrers auf die nachschulpflichtige
Jugend" wurde folgende Kommission bestellt: E. Hard-
meier, Erziehungsrat in Uster, als Präsident; E. Kuli,
Kantonaler LehrmittelVerwalter in Zürich, als Aktuar;
Dr. R. Briner, Vorsteher des Kantonalen Jugendamtes
in Zürich; H. Stauber, Vorsteher des Städtischen
Jugendamtes in Zürich und K. Huber, Sekundarlehrer
in Zürich.

7. Vom Jugendamt des Kantons Zürich wurde be-

antragt, die unter der Redaktion von H. Stauber vom
Wohlfahrtsamt der Stadt Zürich herausgegebenen
„Blätter zur Berufswahl und Berufsberatung" unter
die vom Erziehungsrat empfohlenen und subventio-
nierten Lehrmittel aufzunehmen. Der Erziehungsrat wies
indessen das Gesuch aus grundsätzlichen Erwägungen
ab. Seit 1922 gibt der Kantonale Lehrmittelverlag an
die Lehrer der Abschlußklassen einen „Wegweiser zur
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Berufswahl" und an die Schüler ein Verzeichnis der
Berufe ab. Diese Abgaben scheinen dem Bedürfnis
zu genügen; wenigstens sind auch während der fünf
Jahre, da die stadtzürcherische Zeitschrift schon be-
steht, keinerlei Wünsche nach einer Erweiterung laut
geworden; zudem würde die zur Verfügung stehende
Zeit für die Verwendung beider Hilfsmittel im Unter-
rieht nicht ausreichen. Da aber die Blätter dem Schüler
entschieden weit mehr bieten als das obligatorische
Lehrmittel und sicherlich Arbeiten enthalten, die den
Tag überdauern und so ihren Dienst auch nach Jahren
noch tun, will sie der Erziehungsrat wie andere Schüler-
Zeitungen behandeln; sie sollen, wenn sie in gebundenen
Jahrgängen in den Schülerbibliotheken Aufnahme fin-
den, als solche staatlich unterstützt werden.

8. Eine Schulpflege beabsichtigte, das wegen hygie-
nischer Unzulänglichkeit außer Betrieb gesetzte Fwrw-
ZoAaü im Souterrainraum des Schulhauses durch Tiefer-
legung des Bodens dem Turnunterricht wieder dienst-
bar Zu machen und ersuchte hiefür um Genehmigung
und Ausrichtung eines Staatsbeitrages. Da nach § 37
der Verordnung überdasVolksschulwesendieBenutzung
von Kellern und Souterrainräumen als Turnlokale un-
statthaft ist und eine Ausnahme von dieser Vorschrift
um so weniger gemacht werden durfte, als das Lokal
auch noch in anderer Weise den hygienischen Anfor-
derungen nicht genügte, konnte die Erziehungsdirek-
tion dem Gesuche nicht entsprechen.

9. Im Auftrage des Direktors der Sammlung für
Völkerkunde an der Universität erstellt Dr. //. IfinZer-
m«ww, Sekundarlehrer in Zürich, einen Führer durch
die erwähnte Institution, der namentlich für den Ge-
brauch in den Schulen, sowie der nicht völkerkundlich
geschulten Laien bestimmt ist. Auf ein Gesuch wurde
dem Verfasser von der Erziehungsdirektion die Ab-
nähme von 250 Exemplaren vom FwArer dwrcA die
NammZuwg /itr Fo'Z&erAwwde der Uwivermïdl Zwn'cA Zuge-
sichert, wie dies auch der Schulvorstand der Stadt
Zürich getan hatte.

10. Zur Ermöglichung der Teilnahme an der Inter-
nationalen Lehrfilmkonferenz in Wien wurden auf ihr
Gesuch und den Antrag der städtischen Schulbehörden
für die Zeit vom 26. bis 30. Mai 1931 beurlaubt Primär-
lehrer E. Bühler und Sekundarlehrer E. Rutishauser in
Zürich, sowie die Sekundarlehrer E. Gaßmann und
A. Sprenger in Winterthur. Im weitern erhielten für
den nämlichen Zeitraum ÜVZawA Sekundarlehrer J.Kup-
per in Stäfa, Präsident des Schweiz. Lehrervereins, und
Primarlehrer H. Honegger in Zürich, Vizepräsident des

genannten Verbandes, um an der deutschen Lehrer-
tagung in Frankfurt am Main teilnehmen zu können.

11. Nach einem Berichte, den die Direktion des Er-
ziehungswesens derjenigen des Armenwesens auf ihr
Verlangen für die Statistik der Polizeiabteilung des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes über
die Leisiwwgew des /SZaaZes /wr ÄcMZer row im Xawfo»
Zwn'cA awaössijrewAwsZa'wderw zu erstatten hat, belaufen
sich die Ausgaben von Staat und Gemeinden für die
3936 Ausländer an der Primär- und Sekundarschide im
Jahre 1930 auf 2097 395 Fr. Die Gesamtschülerzahl der
Volksschule betrug auf Ende 1930 65 599, und die für
sie aufgewendeten Ausgaben beliefen sich auf total
34 956 589 Fr.

12. Der Verein diplomierter Hausbeamtinnen der
Haushaltungsschulen Zürich und St. Gallen ersuchte
die Erziehungsdirektion um Verabreichung eines

Staatsbeitrages an die Kosten eines DidZAwrses, den er
in der Zeit vom 18. bis 23. Mai 1931 in der Haushai-
tungsschule Zürich durchführte. Da die Hausbeam-
tinnen hauptsächlich an Fürsorgeeinrichtungen für
Kranke, in Jugendheimen, Ferienkolonien, in Alters-
asylen, Gemeindestuben und ähnlichen gemeinnützigen
Institutionen tätig sind und in diesen Anstalten nament-
lieh der Küche vorstehen, können sie wesentlich zu
einer vernünftigen Volksernährung beitragen; da aber
die Anschauungen über gesundheitsfördernde Ernäh-
rung starke Wandlungen erfahren haben, ist es begreif-
lieh, daß sich die Hausbeamtinnen auch mit diesen
vertraut machen wollen. Aus diesen Erwägungen wurde
denn auch dem genannten Vereine an die auf 635 Fr.
budgetierten Kosten des erwähnten Kurses ein Staats-
beitrag von 200 Fr. zugesichert.

13. In der Sitzung vom 28. Mai 1931 hatte sich der
Erziehungsrat mit Gesuchen um GewdArwwgr row SWjjew-
diew zu befassen. Der Gesamtbetrag der Unterstützun-
gen, der 63 Studierenden der Universität Zürich und
der Eidgenössischen Technischen Hochschule für das
Sommersemester 1931 aus dem Staatskredit bewilligt
wurde, beträgt mit den Kollegiengeldbeiträgen 19 585
Fr. oder durchschnittlich 376 Fr. auf den Petenten.
Dazu kommen noch die Unterstützungen an 11 Stu-
dierende aus dem Stipendienfonds im Betrage von
3200 Fr. oder durchschnittlich 291 Fr. auf den Gesuch-
steiler. - An der Kantonsschule in Zürich beziehen für
das Schuljahr 1931/32 29 Schüler des Gymnasiums,
23 der Oberrealschule und 52 der Handelsschule aus
dem ordentlichen Kredit an Stipendien zusammen
13 130 Fr., wozu noch die Gewährung von Freiplätzen
kommt. Aus dem Stipendienfonds der Höhern Lehr-
anstalten wmden ferner an 3 Schüler 350 Fr. ausge-
richtet. - An der Kantonsschule Winterthur erhalten
6 Schüler des Gymnasiums und 9 der Oberrealschule
außer zum Teil Freiplätzen Stipendien im Gesamt-
betrage von 2225 Fr. - 59 Schülern des Lehrerseminars
in Küsnacht werden für das Schuljahr 1931/32 25 200
Fr. aus dem Staatskredit und 6 Schülern 750 Fr. aus
dem oben genannten Stipendienfonds an Studienunter-
Stützungen gewährt. - Am Technikum in Winterthur
beziehen 77 Schüler, von denen 49 Kantonsbürger und
28 Nichtkantonsbürger sind, für das Sommersemester
1931 an Stipendien aus dem Staatskredit 11 860 Fr.,
wozu noch Freiplätze kommen. Drei Schüler erhalten
aus dem Stipendienfonds für Höhere Lehranstalten
400 Fr.

14. Aus dem Berichte von Prof. Dr. H. Stettbacher
über die Kwrse, die im Anschluß an das Wintersemester
1930/31 /wr die .Kawdidatew des PrirwarZeAramfes ver-
anstaltet wurden, sei' erwähnt, daß der von Primär-
lehrer J. Spörri in Zollikon geleitete Gesangskurs sechs

Vormittage mit total 18 Stunden und der unter der
Leitung von a. Primarlehrer Ed. Oertli in Zürich
durchgeführte Kurs zur Einführung in die Hand-
arbeiten und Durchführung des Arbeitsprinzips in
verschiedenen Fächern zwei Wochen mit total 48 Stun-
den umfaßte.

Schulsynode des Kantons Zürich
Zw dew JFaAZew vom 25. $epZemèer I9JZ.

Nach § 52 des Reglements für die Schulkapitel und
die Schulsynode vom 19. September 1912 wählt die
Synode auf die Dauer von zwei Jahren einen aus einem
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Präsidenten, einem Vizepräsidenten und einem Aktuar
bestehenden Vorstand. Über die Zusammensetzung ist
nichts bestimmt worden; aber guter Tradition gemäß
besteht der Forvstowd de« AcAwisywode aus je einem
Angehörigen der Primarlehrerschaft, der Sekundär-
lehrerschaft und der Lehrerschaft an den höheren
Lehranstalten. Obwohl auch über die Nichtwieder-
Wählbarkeit der Vorstandsmitglieder keine Vorschrift
besteht, ist es Übung, daß jeweilen der Präsident aus-
scheidet, der Vizepräsident zum Präsidenten und der
Aktuar zum Vizepräsidenten nachrückt. Das neu in
den Synodalvorstand einziehende Mitglied hat das
Aktuariat zu besorgen und ist nach der Tradition dem
Stande zu entnehmen, den der Präsident dort vertrat.
Wir denken, die Schulsynode werde sich auch bei der
am 28. September vorzunehmenden Wahl des Vor-
Standes an den guten alten Brauch halten und dem-
gemäß den bisherigen Vizepräsidenten AarZ Hoher,
Sekundarlehrer in Zürich 3, zum Arösidewtew, den bis-
herigen Aktuar AmiZ Aeifer, Primarlehrer in Männe-
dorf, zum Fizepräswtewten. befördern und den Aktuar
für den ausscheidenden Präsidenten Dr. Hans Schälch-
lin, Seminardirektor in Küsnacht, dem für seine vor-
treffliche Geschäftsführung der beste Dank gebührt,
der Lehrerschaft an den höheren Lehranstalten ent-
nehmen. Aus Kreisen der Hochschullehrerschaft wird
als Aktuar Prof. Dr. Harns AfefthacAer in Vorschlag
gebracht.

Sodann ist die Aw/sicAfcAommission der IFitecew- wwd

IFaisewsii/iSMwy /ör zärcAeriscAe Foï&sscAwifeArer, deren
Präsident von Amtes wegen Erziehungsdirektor Dr.
Wettstein ist, neu zu wählen. Wir möchten der Synode
empfehlen, die bisherigen Mitglieder: A. Jucker, Pri-
marlehrer in Winterthur; A. Gaßmann, Primarlehrerin
in Zürich 3 ; J. Böschenstein, Sekundarlehrer in Zürich 3 ;
A. Haas, Primarlehrerin in Winterthur; H. Rüegg,
Primarlehrer in Gerlingen und H. Leber, Sekundär-
lehrer in Zürich 3, im Amte zu bestätigen. Für den ver-
storbenen A. Meyer, Sekundarlehrer in Thalwil, emp-
fehlen wir Haws /ScAmid, Sekundarlehrer in Richters-
wil, und für J. Keller, Primarlehrer in Zürich 4, der
seinen Rücktritt erklärt hat, Hwyo AcAweider, Primär-
lehrer in Zürich 6, den Quästor der Hilfskasse des

Schulkapitels Zürich.

Keine Rücktrittserklärungen liegen aus der Aom-
mission /wr Aörderwwy des FoiAsyesawyes vor, die eben-
falls zu bestellen ist. Gerne wird die Synode die bis-
herigen Mitglieder A. Walter, Primarlehrer in Bülach;
M. Graf, Sekundarlehrer in Zürich 7; E. Kunz, Primär-
lehrer in Zürich 7 ; J. Hägi, Sekundarlehrer in Zürich 7,
und E. Kindlimann, Primarlehrer in Winterthur, be-

stätigen. Als Vertreter der Synode Zw. der Fencaltetwys-
Commission des PesZaZozziawwms in ZöricA schlagen wir
der Synode den bisherigen P. Hrnnner, Sekundär-
lehrer in Zürich 6, vor; für den eine Wiederwahl ab-
lehnenden <S'ynodaldiriyew.few K. Kleiner, Sekundarlehrer
in Zürich 5, wird Max Gra/, Sekundarlehrer in Zürich 5,
vorgeschlagen.

Wir möchten der Schulsynode empfehlen, die Wahlen
vom 28. September 1931 in obigem Sinne zu treffen.
Tut sie es, so wird auch für die nächste Amtsperiode
wieder alles wohl bestellt sein. -r.

Sekundarlehrerkonferenz
des Kantons Zürich
Yorstandssitzung, Samstag, den 22. August 1931.

1. Vom Italienischlehrmittel „Aartiamo /ZaZZawo"
wird eine neue unveränderte Auflage erstellt unter
sorgfältiger Ausmerzung der Druckfehler.

2. Auf die Anregung eines Kollegen vom Lande kann
die Auskunft erteilt werden, daß dafür gesorgt wird,
auf den nächsten Winter die Teßao/fäArMnyere im
AiaäftAeater auch den Landschulen wieder zugänglich
zu machen.

3. Die Kommissionen für die Neugestaltung des
GrammaZiCZwcAfis und für die teilweise Umarbeitung
der Morceawx yradoes werden bestellt.

4. Die JaAresoersammhtwy findet am 31. Oktober
statt (den Tag reservieren); Haupttraktandum bildet
die Aussprache über das zu schaffende Grammatik-
lehrmittel.

5. Die Frage der Herausgabe der yeoyrayAiscAew
A&izzewhiäiter soll nach Abschluß der notwendigen Vor-
Studien der Konferenz zur Entscheidung vorgelegt
werden. -/?.

Kant. Zürch. Verband
der Festbesoldeten
Zentralvorstand.

Amtsdauer 1930—1932.

Leitender Ausschuß:
Zentralpräsident: A. /Sattler, Professor, Talgarten, IFZw.-

tertAitr.
1. Vizepräsident : H. AcAmid, Assistent, Dolderstraße 5,

ZöricA 7.
2. Vizepräsident: A. AranA, Assistent, Zürichstraße 5,

GoWhocA-AösnocAl.
Aktuar: O. AeAr, Substitut, Möhrlistraße 9, ZöricA <>.

Kassier: H. FoZtewweider, Gemeinderatsschreiber,
Oerlifcow.

Weitere Mitglieder:
A. HöAler, Primarlehrer, Oheraster.
A. HiyyeZmaww, Kontrollbureauvorstand, Grüzen-

straße 14, TFiwtertAwr.
J. Giöttli, Stationsbeamter, AmhrocA.
«/. Hoher, Sousehef SBB., Schützenstraße 29, IFiwter-

ZAor.

A. Hoher, Pfarrer, Oerlifom.
A. AcAwwmcAer, Beamter SBB., Birchstraße 29, ZürtcAß.
Dr. O. IFeiyö, Professor, Samariterstraße 26, ZöricA 7.
A. TFidmer, Primarlehrer, AeehocA.

Rechnungsrevisoren.
A. AacAer, Bahnbeamter, RölacA.
A. Aorrer, Bahnbeamter, Stüßistraße 21, ZöricA 6.

Ersatzmann:
A. AcAer, Kanzlist, Merkurstraße 51, ZöricA 7.

Durch Beschluß der Präsidentenkonferenz der Ver-
einigung Schweizerischer Festbesoldetenverbände ist
der Kant. Zürch. Verband der Festbesoldeten für die
Amtsdauer 1929/31 als Vorort bestimmt worden.

REDAKTION: E. Hardmeler, Sekundarlehrer, Uster; W. Zürrer, Lehrer, Wädenswil; U. Siegrist, Lehrer, Zürichs; J.Schlatter, Lehrer, Wallisellen;
H. Schônenberger, Lehrer, Zürich 3; J. Ulrich, Sekundarlehrer, Winterthur; M. Lichti, Lehrerin, Winterthur.
Einsendnngen Bind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — DRUCK; Art. Institut Orell Filßli, Zürich.
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